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Cave! 
Tatbestände verändern sich nicht!
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vor dem 18.Juni 2009…

Geregelt de causa: durch Case law
Rechtprechung
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nach dem 18.Juni 2009…
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Patientenverfügungen – Neues...

• Die Patientenverfügung nach § 1901a ff. 
kann Garantenpflicht des Arztes 
aufheben
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Garantenpflicht

• (Strafrecht)
– die Pflicht dafür einzustehen, dass ein bestimmter tatbestandlicher Erfolg nicht eintritt

• Vgl. § 13 StGB
– Notwendige Voraussetzung für Strafbarkeit wegen Unterlassen
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Einwilligungsfähiger Volljähriger
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Schriftform
– Gemäß § 126 BGB

Es ist gleichgültig, wie sie hergestellt ist:
•Handschriftlich (vom Betroffenen oder Dritten)
•PC

Eigenhändig 
unterschrieben
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Bestimmte Untersuchungen, Behandlungen, Eingriffe

Konkrete Beschreibungen!
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Keine Reichweitenbegrenzung
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Zutreffen auf konkret eingetretene Lebens- und Behandlungssituation

Trifft die beschriebene Situation zu,
Bedarf es keiner weiteren Überprüfung und
Zustimmung (Betreuer oder Gericht)!
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Nicht-Zutreffen auf konkret eingetretene Lebens- und Behandlungssituation

§ 1901a
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Mutmaßlicher Wille?
Der mutmaßliche Wille:
• im Recht: hilfsweise angenommener Willen. 

– So ist z. B. eine Geschäftsführung ohne Auftrag berechtigt, wenn die 
Geschäftsübernahme dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen 
Willen des Geschäftsherrn entspricht (vgl. § 683 BGB). 

• Medizinrechtlich
– Die Behandlung ist nach mutmaßlichen Willen durchzuführen oder zu 

unterlassen (BGH 1 StR 357/94): bei Einwilligungsunfähigkeit. 
• Auch aus der Gewissensfreiheit ergibt sich kein Recht, sich durch aktives Handeln über 

das Selbstbestimmungsrecht des durch seinen Bevollmächtigten oder Betreuer 
vertretenen Patienten hinwegzusetzen und seinerseits in dessen Recht auf körperliche 
Unversehrtheit einzugreifen (BGH Beschluss XII ZR 177/03; Hufen NJW 2001, 849, 
853). 

• Falls sich trotz sorgfältiger Prüfung keine Anhaltspunkte zur Ermittlung des individuellen 
mutmaßlichen Willens finden lassen, so kann und muss auf Kriterien zurückgegriffen 
werden, die allgemeinen Wertvorstellungen entsprechen (BGH 1 StR 357/94). 

• Ein Behandeln entgegen dem mutmaßlichen Willen des Patienten, also etwa das 
einfache Missachten einer Patientenverfügung, erfüllt den Straftatbestand der 
Körperverletzung (BVerGer 2 BvR 1451/01). 
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Kriterien zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens
(lt. BGH NJW 1995, 204 - LG Kempten)

• Frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen 
(Patientenverfügung?)

• Die religireligiöösese Überzeugung des Patienten
• Sonstige persönliche Wertvorstellungen
• Die Haltung des Patienten zu Schmerzen und 

schweren Schäden in der ihm verbleibenden 
Lebenszeit

• Stellungnahmen von Angehörigen und anderen 
dem Patienten nahestehenden Personen

• Bei fehlenden Anhaltspunkten: Kriterien nach 
allgemeinen Wertvorstellungen
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Grundlage der Entscheidung

Problem der 
Indikationsstellung
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Indikation

• indicare (lat.) – anzeigen
• bei einem bestimmten Krankheitsbild ist 

der Einsatz einer bestimmten 
medizinischen Maßnahme angebracht
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Gesprägt durch
• Diagnostische
• Prognostische Unsicherheit

Das Problem: Medizinisches Handeln

Fenxiang: Gefahr, Not, Risiko, Wagnis wei-ji: Krise, Chance

Ungewissheit gegenüber Zielsetzung vor Einwirkung
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Grundlage der Entscheidung: das Gespräch

?
Rolle einer klinischen Ethik-

Beratung



Klinik Hohe Mark der Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH, Marburg
10-06-15 Vortrag "Worüber man reden muss, ..." / Greß-Heister

56

„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Keine Gesprächspflicht
• Keine Aktualisierungspflicht

Keine Wirksamkeitsvoraussetzung

Aber:
Prüfung auf Änderungen des Willens

oder Widerruf
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Betreuungsgericht
–Bei Zweifeln entscheidet das 

Betreuungsgericht
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„Patientenverfügungsgesetz“:
die wichtigsten Punkte

• Kein Zwang zur Patientenverfügung

Aber:
Vielleicht Druck zur Patientenverfügung?

Cave! Risikomanagement der Krankenhäuser
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Nochmal: Bindungswirkung

Ist maximal, wenn
• Wille des Verfassers

– Eindeutig, klar und sicher nachvollziehbar hervorgehend

• Verfasser ist im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte
– Cave! Bei bevorstehenden gravierenden Erkrankungen

• Z.B. Demenz, Chorea Huntington...

• Aktualität durch den Verfasser und den 
Einwilligungsfähigkeit testierenden Arzt validiert
– Maximal 2 Jahr, besser 1 Jahr
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Angepasst:
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Hilfen...
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Hilfen...

http://www.bmj.bund.de/enid/9de30f1cff8f60b768fff378cdbf7937,c1b2c85f7472636964092d0935323933/Publikationen/Patientenverfuegung_oe.html
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Mögliche Inhalte

• Formen einer eventuellen Intensivtherapie. 
• Wann soll bzw. soll nicht reanimiert werden? 
• Wann soll eine bzw. keine Schmerztherapie 

durchgeführt werden? 
• Welche Folgen werden in Kauf genommen, welche 

nicht? 
• Wann ist eine bzw. keine künstliche Beatmung 

gewünscht? 
• Wann ist eine bzw. keine Krankenhauseinweisung 

erwünscht? 
• Wann ist eine bzw. keine künstliche Ernährung (hier 

auch die Form aufschreiben) gewünscht? 
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Mögliche Inhalte (2)
• Ist eine verminderte Flüssigkeitszufuhr und entsprechende 

Mundpflege zur Vermeidung von Durstgefühl gewünscht? 
• Ist die Linderung von Übelkeit, Erbrechen erwünscht? 
• Ist die Linderung von Angst- und Unruhezuständen gewünscht? 
• Wie soll die Sterbebegleitung genau aussehen? 
• Wer wird bzw. wird nicht als seelsorgerischer und/ oder 

persönlicher Beistand gewünscht?
• Wer wird bzw. wird nicht als seelsorgerischer und/ oder 

persönlicher Beistand gewünscht? 
• Wünsche bezüglich der Behandlung als Wachkomapatient. 
• Eventuell Organspendewunsch und die Festlegung, ob eines der 

derzeit spendbaren Organe gespendet werden soll oder nicht
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Mögliche Probleme

• Konkretheit vs. Konkretismus
• „Freiwilligkeit mit Rückenwind“ - Druck in 

Patientenverfügungen
– Angehörige
– Gesellschaft
– Risikomanagement der Krankenhäuser
– Versicherungsgesellschaften

• Handeln in Unsicherheit
• Hierarchie (im Krankenhaus)
• Pathologizismus: Pathologisierungstendenzen
• Kommunikation
• ...
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Patientenverfügung?
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Patientenverfügung?
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Interventionen

„Es ist leichter ein Atom zu zerstören als 
ein Vorurteil“

Albert Einstein
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Stigma

• Hindernis bei der Hilfesuche

• zusätzliche Belastung 

• zusätzliche Symptomquelle

• Hindernis bei der Behandlung

• Hindernis bei der Integration

• „eine zweite Krankheit“
(Asmus Finzen, 1996)
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Stigma

ein Auffälligkeitsmerkmal als Ausdruck 
der Abwertung Einzelner oder von 
Gruppen, die Ursache und Folge 
sozialer Randständigkeit sein können
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Stigma
durch 

Symptome
Verhalten
Diagnose
Behandlung

● psychiatrische
● psychopharmakologische
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Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen

1. Individuelle Diskriminierung 
(soziale Distanz)

2. Strukturelle Diskriminierung 
(soziale Strukturen, politische Entscheidungen, 
rechtliche Regelungen)

3. Diskriminierung aufgrund von 
Selbststigmatisierung 

(Reaktionen auf erwartete Diskriminierung)
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Stigmakomponenten
• Vorurteile
• Stereotype
• Soziale Diskriminierung

Menschen mit Vorurteilen fühlen sich bestärkt durch stereotype 
Bilder in der Gesellschaft und reagieren mit Diskriminierung.

PW Corrigan, 2000
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Stigma Erfahrung

Entwertung durch andere Personen 78%
beleidigende Darstellung in Medien 77%
als weniger kompetent behandelt 70%
Kontaktvermeidung 60%
Ablehnung Bewerbung 32%
Ablehnung als MieterIn 19%

Wahl, 1999
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Konfliktfelder (1):
Gesundheit - Krankheit

• Wer oder was definiert 
gesund oder krank?

• Wer oder was ist gesund 
oder krank?

• Wer bewertet gesund oder 
krank?

• Was bedeutet gesund oder 
krank?

• …

75



Klinik Hohe Mark der Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH, Marburg
10-06-15 Vortrag "Worüber man reden muss, ..." / Greß-Heister

76

Konfliktfelder (1):
Gesundheit – Krankheit - II

Gesundheit/ Krankheit definiert durch

76

Gesetz(e) Verordnungen

Medizin
(Wissenschaft) Psychologie

Religion
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Gesundheit - Begriff
• lateinisch: salus

– Gesund
– Heil
– Sicher
– Erlöst

• Haebräisch: bruit
– So wie GOTT den Menschen 

geschaffen hat
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Gesundheit - Definitionsversuche

„Wenn der Mensch sein 
physisches und 
moralisches nur recht 
bedenkt, so findet er sich 
gewöhnlich krank!“

Goethe
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Gesundheit - Definitionsversuche
„Gesundheit ist der Zustand 

körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und 
nicht allein das Fehlen von 
Krankheit und Gebrechen.“

WHO, 1984
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Krankheit - Definitionsversuche

„Krankheit ist jede Störung der normalen 
Beschaffenheit oder normalen Tätigkeit 
des Körpers, die ... geheilt werden 
kann.“

BGH, 1980
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Krankheit - Definitionsversuche
„Krankheit ist ein Zustand einer körperlichen oder 

geistigen Fehlfunktion, die den Patienten, seine 
Ärzte und andere Bezugspersonen betrifft und von 
Fall zu Fall definiert wird. Die Folgen der Krankheit 
für die Verpflichtung des Patienten anderen 
gegenüber (und anderer ihm gegenüber) werden 
von ihm und seinen Ärzten mit Zustimmung 
anderer Bezugspersonen festgelegt.“

Merskey, 1986

81
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15.06.2010

82

Ethik-institutionalisiert...

Ethik in der Medizin
Institutionen

Ethik-Kommission BÄK/ LÄK

Zweck:
Überwachung, 

Kontrolle
klinischer Forschung

am Menschen

Ethik-Arbeitskreis(e)

Zweck:
Beratung

(Counselling, Coaching) in (konflikthaften) Situationen
klinischer Praxis

Insitutional Review Board
(IRB)

Zweck:
Überwachung, Kontrolle

klinischer Forschung
am Menschen 

in der jeweils spezifischen
Institution (Krankenhaus)

ForschungsbezogenForschungsbezogen Klinische PraxisKlinische Praxis

Klinisches Ethik-Komitee

Ethik-Beratung

Zweck:
Steuerung
Leitlinien

„Präsidium“

Zweck:
Berufsgruppen-
Übergreifende

Sensibilisierung, Qualifizierung,
Diskussion
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Klinische
Ethik-

Beratung

Kommunikations-
prozeß

Informationsprozeß

Interaktionsprozeß
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Konzepte (klinischer)
Ethik-Beratung
(mod. nach Nancy Dubler, 2008)

Generelle Ethik-Beratung
General Ethics Consultation [GEC]:

• Expertendiskussion
– Inhalt/ Geschichte der Konzepte in der Ethik in der Medizin
– Grundlagen im Gesetz, wissenschaftliche medizinische, 

medizinethische, theologische und philosophische
Grundlagen

– Gemeinsame Prinzipien Medizin, Recht und Ethik
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Konzepte (klinischer)
Ethik-Beratung
(mod. nach Nancy Dubler, 2008)

Ethische Fallbesprechung
• Besprechung von klinischen Patientengeschichten

– Retrospektiv
• Nachdem eine klinische Konflikt-/ Dilemmasituation 

eingetreten ist
– Prospektiv

• In Antizipation einer möglichen Konflikt-/ Dilemmasituation
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Konzepte (klinischer)
Ethik-Beratung
(mod. nach Nancy Dubler, 2008)

Klinische Ethik-Beratung
Clinical Ethics Consultation [CEC]:
• Erleichterung des Prozesses der Diskussion und 

Entscheidungsfindung 
• Aufarbeitung von Konflikten zwischen und unter den 

Mitarbeitern oder zwischen Personal und Patienten oder 
der Familie.
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Konzepte (klinischer)
Ethik-Beratung
(mod. nach Nancy Dubler, 2008)

Klinische Ethik-Faszilitation
Bioethics facilitation:

• Lösungsorientiert
– Direktiver und klärender

• Herausarbeiten einer konkreten Lösung
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Konzepte (klinischer)
Ethik-Beratung
(mod. nach Nancy Dubler, 2008)

Klinische Ethik-Mediation
Bioethics mediation:

• Problemorientiert(er)
– Konsensbildender Prozeß
– Empowerment

• Befähigung zur Entscheidung
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Ethik-Beratung – Ziel...

Ethik-Beratung hat
– die Aufgabe Klarheit in die Situation zu 

bringen
• durch Analyse der 

(Be-)Handlungsbedingungen
• durch Herausarbeiten von Handlungsoptionen

–– nichtnicht die Aufgabe zu entscheiden
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Non-direktiver, 
Personenorientierter Ansatz

Ethik-Beratung
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Ethik-Beratung

•Kommunizieren
•Reflektieren
•Dokumentieren
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John C. Fletcher

Die Beschäftigung mit Ethik in der 
Medizin verhindert nicht, dass man 
sich nach Entscheidungen schlecht 
fühlt. 

Aber sie führt meist dazu, dass man 
weiß warum man sich schlecht fühlt!




